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Landratsamt, Postfach 13 60, 83633 Bad Tölz 

 
  
  
Gemeinde 
Wackersberg 
Bachstraße 8 
83646 Wackersberg 
per email 

  
Andreas Hainz 
SG 24 
Zimmer: 2.085 

Persönliche Erreichbarkeit: 
Mo 8:30 - 18:00 Uhr und Di, Do, Fr 8:30 - 12:00 Uhr 

Telefon: 08041 505-340 
Telefax: 08041 505-394 

E-Mail: andreas.hainz@lra-toelz.de 

    

     
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom Datum 

             , 17.11.25 24-BPL Wa,        17.12.2025 

Frühzeitige Beteiligung Träger öffentlicher Belange 
im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Bebauungsplan Wackersberg, „Steinbach Nord“ 3. Änderung 
 
Stellungnahme der fachlichen Ortsplanung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Planung wird zur Kenntnis genommen. Mit der Planung besteht Einverständnis. Zum 
Inhalt und zur Darstellung der Planung werden seitens der fachlichen Ortsplanung 
folgende Empfehlungen gegeben: 
 

1. „Baugrenzen sind jedenfalls auch dann hinreichend bestimmt, wenn sie zwar nicht 

im Bebauungsplan selbst vermaßt sind, sich aber die Situierung der zugelassenen 

Baukörper aus einer Anlage zum Bebauungsplan in Verbindung mit dessen 

Zeichenerklärung ergibt“ (BayVGH, 15 ZE 99.1682). Die demnach generell 

erforderlichen Vermaßungen und Einmaßungen der Baugrenzen sind deshalb für 

alle Bauräume festzusetzen. Das bedeutet, dass jeweils Länge und Breite aller 

überbaubaren Grundstücksflächen festzusetzen sind und dass die Lage dieser 

überbaubaren Grundstücksflächen zu festen Bezugspunkten einzumaßen ist. 

2. F 6.8.3: Was ist unter einer „gestrichener Ausführung“ zu verstehen? 

  



 

 

 
Diese Stellungnahme ergeht unabhängig von der Stellungnahme des Planungsrechts. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Andreas Hainz 
Kreisbaumeister 
  


